
 

 

Rubrik: ePublikation für Gemeinden und Städte 
Unterrubrik: Baugesuch 
Publikationsdatum: KABDA 29.06.2026 
Öffentlich einsehbar bis: 29.06.2027 
Meldungsnummer: AM-DA50-0000005964 
 

Publizierende Stelle 

 
Einwohnergemeinde Bolligen - Bauverwaltung, Flugbrunnenstrasse 16, 3065 Bolligen

Baugesuch – Burgerstrasse 32, Bolligen

Titel des Bauprojekts 
Burgerstrasse 32 

Projektbeschreibung 

 

Baugesuch Nr. 
Gemeinde: 2026-0032, eBau: 2026-8625 

Gesuchsteller 
Marco Donati, Burgerstrasse 32, 3065 Bolligen 

Projektverfasser 
Remund Architekten AG, Patrick Remund, Schauplatzgasse 31, 3011 Bern 

Bauvorhaben 
Erweiterung Wohnraum (eingeschossig, Ost), Neubau Wintergarten Süd, Rückbau 
Terrassendach 

Standort 
Burgerstrasse 32, Bolligen 
Parzelle Nr.: 3399, Koordinaten: 2’603’884 / 1’202’534 

Nutzungszone 
Wohnzone Sonnhalde W2 S  

Schutzobjekt / Schutzzone 
-  

Gewässerschutzbereich 
üB 



Beantragte Ausnahme 
-  

Rechtsmittel / Einsichtnahme 

Es wird auf die aufgestellten Profile und die Gesuchsakten verwiesen. 

Die Baugesuchunterlagen können bis am 29. Juli 2026 elektronisch via eBau 
eingesehen werden: (https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instances/283414). 
Zudem liegen die Auflageakten bei der Bauverwaltung Bolligen während den 
Öffnungszeiten auf. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist im Doppel bei der Bauverwaltung Bolligen, 
Flugbrunnenstrasse 16, 3065 Bolligen einzureichen. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 Bst. a BauG). 

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten und weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 
35b BauG). 

Kontaktstelle 
Einwohnergemeinde Bolligen - Bauverwaltung 
Flugbrunnenstrasse 16  
3065 Bolligen 

Frist 
Ablauf der Frist: 29.07.2026
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